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Das Ringen um die Absatzorganisation des Ruhrbergbaus
Dr. Franz Grosse, Essen

D er Steinkohlenbergbau des Ruhrgebietes ist in 
den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit 

der Bildung des Rheinisch-Westfälischen Kohlen-Syn- 
dikats (RWKS) für seine Absatzregelung zu einem 
System straffer Syndizierung übergegangen. Die in 
dieser Zeit sich bem erkbar machende wilde Konkur
renz führte zu großer partieller Arbeitslosigkeit und 
zu großen Kapitalverlusten, die die Finanzierung 
neuer Schachtanlagen für die Zukunft in Frage stellten 
und die deshalb die Ausschaltung des ruinösen W ett
bewerbs als unbedingt notwendig erscheinen ließen. 
An dieser Absatzregelung hat der Ruhrbergbau in 
den folgenden Jahrzehnten festgehalten. Der erste 
W eltkrieg brachte eine weitere Straffung des Syndi
kats, da der Staat aus kriegsbedingten Gründen eine 
Zwangssyndizierung anordnete. In der Zeit nach 1918 
erfolgte eine neue Wendung. Unter dem Einfluß der 
damals von breiten Kreisen erhobenen Forderung 
nach einer Sozialisierung des Bergbaus wurde eine 
gemeinwirtschaftliche Ordnung geschaffen, bei der die 
Syndikate, also auch das Rheinisch-Westfälische Koh- 
len-Syndikat, als Träger der gemeinwirtsdiaftlichen 
Kohlenversorgung mit Zwangsmitgliedschaft zum 
Reichskohlenverband zusammengeschlossen wurden, 
der von einem aus Vertretern der Arbeitnehmer, der 
A rbeitgeber und der Verbraudier gebildeten Reichs
kohlenrat überwacht wurde.
In den Zeiten des Nationalsozialismus verschwanden 
diese gemeinwirtschaftlichen Organe; andererseits 
w urde dafür die staatliche Kontrolle über das Rhei
nisch-Westfälische Kohlen-Syndikat verstärkt.

MASSNAHMEN DER ALLIIERTEN 
Der Zusammenbruch 1945 brachte einen neuen Ein
schnitt. W ie in allen anderen Kartellen und Syndi
katen sahen die A lliierten im RWKS eines der wich
tigsten Instrum ente zur Vorbereitung der national
sozialistischen Aggression. Sie sahen in ihm d a s  
Kartell der Ruhr-Magnaten, das unter allen Umstän
den verschwinden mußte. Die Auflösung des RWKS 
war daher eine der ersten Maßnahmen der Sieger
mächte. Daß dabei die politischen Überlegungen die 
wirtschaftlichen übertrafen, wurde daran deutlich, daß 
schon kurze Zeit danach wirtschaftliche Notwendig
keiten die englische Besatzungsmacht zwangen, eine 
neue Kartellorganisation in Gestalt des noch viel 
straffer als das RWKS aufgebauten Deutschen Kohlen- 
Verkaufs (DKV) zu schaffen. Im w eiteren Verlauf 
der Besatzungsperiode wurde dann unter dem Einfluß 
der amerikanischen Dekartellisierungstendenzen die
ser DKV, der auch die Braunkohlenreviere ebenso 
wie das niedersächsische und das Aachener Stein

kohlenrevier umfaßte, w ieder gelockert, indem diese 
Reviere in ihrer Absatzgestaltung verselbständigt 
wurden. Der DKV als straffe Absatzorganisation des 
Ruhrreviers blieb jedoch bis zum Jahre  1953 be
stehen. In dieser Zeit verstärkte sich auf alliierter 
Seite die Tendenz, im Rahmen der mit dem Gesetz 
27 durchgeführten Neuordnung den Ruhrkohlenab- 
satz ebenfalls zu dekartellisieren und zu dezentra
lisieren. Dabei spielten einmal politische Überlegungen 
eine Rolle, die auf eine Schwächung der deutschen 
Position hinzielten. Zum anderen w irkten sich die 
Auffassungen bestimmter liberaler amerikanischer 
Kreise in der A lliierten Hohen Kommission aus, die 
der W ettbew erbsidee auch in der Grundstoffindustrie 
unbedingt mit messianischer Überzeugungskraft zum 
Siege verhelfen wollten. Die Auflösung des DKV 
wurde gleichzeitig aber auch im Rahmen der V er
handlungen über den Abschluß des Montanunion- 
Vertrages akut. Dieser V ertrag soll ja  der H erstel
lung eines gemeinsamen M arktes dienen, auf dem 
die beteiligten Unternehmen der Eisen- und Stahl
industrie und des Kohlenbergbaus der sechs Länder 
der Gemeinschaft untereinander in W ettbewerb treten. 
Der Ruhrbergbau hat sich sowohl gegen die alliierte 
Entflechtungspolitik wie gegen die W ettbew erbstheo
rie des M ontanunion-Vertrages zur W ehr gesetzt. 
W enn dabei vom „Ruhrbergbau" gesprochen wird, 
so bezieht sich das sowohl auf die Unternehmerseite 
wie auch auf die von den Gewerkschaften vertretene 
Arbeitnehmerseite, die hier im Prinzip die gleiche 
Grundauffassung vertreten  habeh und vertreten. Der 
Ruhrbergbau hat immer wieder darauf hingewiesen, 
daß def Kohlenbergbau nicht mit anderen W irtschafts
zweigen gleichgestellt werden kann. W ettbewerb, wie 
ihn in der Leistung der Ruhrbergbau stets bejaht und 
auch praktisch bewiesen hat, ist bei der Absatzrege
lung nur da möglich, wo in der Produktion jeder 
Produzierende ungefähr die gleichen W ettbew erbs
chancen hat. Das ist aber in der Kohlenwirtschaft 
bei der außerordentlich unterschiedlichen, durch die 
geologischen Verhältnisse bedingten Ertragslage der 
einzelnen Zechen nicht der Fall. *)
Noch immer hat sich bisher gezeigt, daß auch auf die 
unrentablen Grenzgebiete nicht verzichtet werden 
kann. W eiter verlangt das besondere Sortenproblem 
des Ruhrbergbaus eine einheitliche Absatzgestaltung. 
Es gibt an der Ruhr 5 Kohlenarten und etwa 100 Sor
ten Kohlen, Koks und Briketts. Dabei ist eine be
liebige Produktion der einen oder der anderen Art 
oder der einen oder anderen Sorte nicht möglich.

Siehe h ierzu Franz G rosse: „Das W ettbew erbsproblem  in der 
Kohlenwirtschaft", in: Grosse /  Mommsen /  W essels: „Der W ettbe
werb in der G rundstoffindustrie", Darm stadt 1954.
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sondern die Förderung der einen hängt sehr oft von 
der anderen ab. Preiswettbewerb in der in anderen 
Industriezweigen üblichen Form wird hier sinnlos, 
weil man nicht der Konjunkturlage entsprechend über 
den Mechanismus des Preises sehr schnell die För
derung der einen oder der anderen Sorte steigern 
oder drosseln kann. Man muß mit einer möglichst 
gleichmäßigen Förderung und einem möglichst gleich
mäßigen Absatz der verschiedenen Sorten rechnen, 
was wiederum nur durch einen in einer zentralen 
Stelle durchgeführten Sortenausgleich möglich ist. 
Das liegt auch im Interesse der Verbraucher, die ihre 
Feuerungsstätten ebenfalls nicht kurzfristig umstel
len können und denen höchstens durch eine an zen
traler Stelle durchgeführte Mischung verschiedener 
Sorten oder durch entsprechende Beratung gedient 
werden kann. Es ist deshalb durchaus logisch, daß 
sich auch der weitaus größte Teil der deutschen V er
braucher für die Beibehaltung der zentralen Organi
sation ausgesprochen hat. Der Sortenausgleich aber 
und die einheitliche Absatzsteuerung sind wiederum 
Voraussetzung für eine gleichmäßige Beschäftigung 
der Ruhrzechen, die nicht nur aus wirtschaftlichen, 
sondern vor allem, auch im Hinblick auf das immer 
schwieriger werdende Arbeitsbeschaffungsproblem, 
aus sozialen und politischen Erwägungen heraus un
erläßlich ist. Von hier aus ergibt sich gerade wieder 
das große Interesse, das die Industriegewerkschaft 
Bergbau an der Erhaltung einer zentralen Absatzor
ganisation nimmt.
Am Rande sei hier nur vermerkt, daß der von den 
Amerikanern oft angeführte Hinweis auf die Tat
sache, daß der amerikanische Kohlenbergbau in der 
Absatzgestaltung weitgehend durch den W ettbewerb 
bestimmt wird, nicht stichhaltig ist. Der amerikanische 
Kohlenbergbau arbeitet zu 25 "/o im Tagebau. Die 
Durchschnittsteufe beträgt 60 m, die tiefste Schacht
anlage kommt auf etwa 250 m. In Deutschland be
trägt die Durchschnittsteufe heute 750 m, und es gibt 
im Steinkohlenbergbau keinerlei Tagebau. Allein 
diese Faktoren, zu denen noch etliche andere hinzu
gefügt werden können, beweisen die Unmöglichkeit 
eines Vergleichs. In Amerika kann, wie sich praktisch 
auch bereits gezeigt hat, die Kohlenproduktion genau 
wie die Industrieproduktion sehr schnell erhöht und 
sehr schnell gedrosselt werden, weil eine Kohlen
grube wie ein Industrieunternehm en betrieben wird. 
In Deutschland bringt jede vorübergehende Stillegung 
infolge des Ersaufens der Schächte fast immer die 
endgültige Stillegung. Der deutsche Steinkohlenberg
bau vmterscheidet sich hier übrigens nicht von dem 
übrigen europäischen Bergbau, der deshalb ebenso 
folgerichtig wie der deutsche Kohlenbergbau zu straf
fer Absatzregelung gekommen ist.
Alle diese hier nur andeutungsweise angeführten 
Überlegungen haben den W iderstand der deutschen 
Seite gegen eine Auflösung des DKV ausgelöst. Die 
politischen Überlegungen, die bei den Verhandlungen 
über die Formulierung des M ontanunion-Vertrages 
vor allem auch von der französischen Seite geltend 
gemacht wurden und die immer w ieder darauf hin
zielten, daß bei einem W eiterbestehen der zentralen 
Verkaufsorganisation die Vorherrschaft der Ruhr in

der neu zu bildenden Gemeinschaft verewigt würde, 
haben dann in Verhandlungen zwischen Deutschen 
und A lliierten in einer deutsch-alliierten Kommission 
im Jahre 1952 zur sogenannten GEORG-Lösung ge
führt. Der DKV als straffe zentrale Verkaufsorgani
sation wurde aufgelöst. An seine Stelle traten  sechs 
selbständige Verkaufsgesellschaften, von denen jede 
einzelne im kleinen ähnlich zusammengesetzt wurde 
wie der alte DKV im großen. In jeder Verkaufsge
sellschaft wurden Zechen mit unterschiedlicher Er
tragslage vereinigt. Es wurde w eiter darauf Rücksicht 
genommen, daß jede Verkaufsgesellschaft Zechen mit 
Bahn- und Schiffahrtsverbindungen enthielt, und es 
w urde vor allem auch auf die Kohlenarten und -Sorten 
Rücksicht genommen. Entscheidend aber war die Tat
sache, daß dieser sehr viel kompliziertere und damit 
auch sehr viel kostspieligere A pparat doch seine Krö
nung in der Gemeinsdiaftsorganisation Ruhrkohle 
(GEORG) fand. Nur durch diese übergeordnete zentrale 
Stelle war die einheitliche Steuerung im Versand, im 
Transport, im Sortenausgleich und damit auch im Be
schäftigungsausgleich zwischen den sechs Verkaufs
gesellschaften möglich, der von jeder dieser Gesell
schaften allein niemals bewältigt werden konnte.

STELLUNG IN DER MONTANUNION 
Die Hohe Behörde der M ontanunion hat inzwischen 
festgestellt, daß auch diese dezentralisierte Lösung 
den Bestimmungen des Vertrages, wie sie in Art. 65 
aufgestellt sind, nicht entspricht. Sie sieht in der 
GEORG nach wie vor eine Organisation, die eine 
marktbeherrschende Stellung im Gemeinsamen Markt 
einnimmt und damit den W ettbewerb entscheidend 
beeinflußt bzw. verhindert. Seit M onaten sind Ver
handlungen über eine Neuordnung der Organisation 
geführt worden. Die letzten Vorschläge, die der Vize
präsident der Hohen Behörde, Dr. Etzel, nach Füh
lungnahme mit einigen führenden Persönlichkeiten 
der Ruhr, in Straßburg auf der Tagung der Beraten
den Versammlung im Mai vorgelegt hat, zielen dar
auf hin, die jetzt bestehenden sechs Verkaufsgesell
schaften völlig zu verselbständigen. Der Gemein
schaftsorganisation soll ihre zentrale Lenkungsbefug
nis genommen werden, und sie soll, soweit sie über- . 
haupt bestehen bleibt, lediglich auf die W ahrneh
mung gemeinsamer Interessen in W erbung, M arkt
forschung und der Gestaltung der Public Relations 
sowie auf die Regelung allgem einer Transportfragen 
beschränkt bleiben. Der Tatsache, daß eine völlige 
Zerschlagung der Absatzorganisation eines in vieler
lei Hinsicht durch mannigfache Verflechtung zu einer 
wirtschaftlichen Einheit gewordenen Reviers, wie es 
das Ruhrgebiet darstellt, unmöglich ist, soll offenbar 
dadurch Rechnung getragen werden, daß die sechs 
Verkaufsgesellschaften ein gemeinsames Büro bilden, 
das die Versorgung der Großverbraucher vornimmt 
(die Grenze, bei der von Großverbrauchern geredet 
werden kann, ist dabei noch nicht festgelegt; man 
spricht von einem Jahresbezug von ca. 50 000 t). W ei
terhin soll der Export in Dritte Länder, d. h. also in 
die Länder außerhalb der Montanunion, ebenfalls 
über ein zentrales Exportkartell erfolgen. Dabei 
bleibt völlig unklar, wie bei dieser Lösung nun die Ab
stimmung zwischen den damit geschaffenen acht Orga
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nisationen erfolgen soll. Denn wenn man W ettbewerb 
praktizieren will, so muß ja  im Grunde jede Orga
nisation darauf bedacht sein, günstige V erträge ab
zuschließen und zu günstigen Preisabsprachen zu kom
men. Es handelt sidi aber immer wieder praktisch 
um ein und dieselbe Kohle, die von jeder der acht 
Organisationen beansprucht wird. Ohne eine zentrale 
Steuerung ist eine für den Kohlenbergbau wie für die 
Gesamtwirtschaft tragbare Lösung nidit möglich. Er
folgt aber diese zentrale Steuerung, so wird zweifel
los von den Verfechtern einer dezentralisierten Lö
sung wieder darauf hingewiesen werden, daß doch 
auf diesem Umwege das im Vertrag nicht erlaubte 
einheitliche Kartell geschaffen ist.
Völlig unklar ist auch, wie in Zukunft die Preisge
staltung erfolgen soll. Man vergißt sehr oft, daß ein 
W ettbew erbspreis in der Kohle, der sich in einem Kon
kurrenzkampf der verschiedenen Zechen bildet, schon 
seit Jahrzehnten nicht mehr vorhanden ist, daß vor 
allem aber die Preisfestsetzung der Kohle schon seit 
1918 durch gemeinwirtschaftliche oder später durch 
staatliche Organe erfolgte. Wenn heute von freiem 
Preis gesprochen und dieser auch von der Ruhr ge
fordert wird, so heißt das nidit, daß nunmehr die 
verschiedenen Bergbauunternehmungen miteinander 
konkurrieren und daß sich im freien Spiel der Kräfte 
auf dem M arkt dieser Preis bilden soll, sondern es 
kann nur bedeuten, daß die Ruhr nicht mehr an die 
staatliche Preisfixierung, die heute von der Hohen Be
hörde übernommen worden ist, gebunden sein will, 
sondern daß sie der M arktlage entsprechend doch den 
Kohlenpreis in freier Entscheidung den Verhältnissen 
anpassen kann.
Ein W ettbew erbspreis im eigentUdien Sinne, d. h. 
also ein Preis, der im Konkurrenzkampf der Berg
w erksunternehm en untereinander auf dem freien 
M arkt zustande kommt, wird dabei nicht erstrebt. 
Man hat gelegentlich audi aus Luxemburg gehört, 
daß man sich auch dort darüber klar geworden ist, 
daß die besonderen oben skizzierten Verhältnisse 
des Bergbaus einen soldien Konkurrenzkampf nicht 
zulassen und daß in der neu vorgesehenen Regelung 
praktisd i ein einheitlicher Kohlenpreis zustande kom

men müsse — eventuell dadurch, daß eine der V er
kaufsgesellschaften die Preisführerschaft übernimmt 
und daß die anderen sich dann dieser Preisgestaltung 
automatisch anpassen. Man sieht wohl auch ein, daß 
dies notwendig ist, damit die Kohle in dem sich stei
gernden Konkurrenzkampf mit dem Erdöl und den 
anderen Substituten bestehen kann. (Durch die Kon
kurrenz dieser Substitute ist übrigens, auch das sei 
hier erwähnt, die Monopolstellung der Kohle und 
auch einzelner ihrer großen Absatzorganisationen 
schon seit langem durchaus in Frage gestellt.) Wenn 
dem aber so ist, dann muß man sich die Frage vor
legen, was unter solchen Umständen die Zersdila- 
gung eines in jeder Konjunkturlage bewährten Ap
parates noch für einen anderen Sinn hat als den, be
stimmten Vertragsbestim mungen gerecht zu werden.

VERTRAGSREVISION? 
Man mußte in den letzten M onaten oft den Eindrude 
gewinnen, daß auch die führenden Kreise der Mon
tanunion sich darüber klar geworden sind, daß eine 
Reihe von Vertragsbestim mungen des Montanunion- 
Vertrages auf theoretischen Überlegungen beruhen, 
die inzwischen durch die Praxis längst w iderlegt 
worden sind.
Vor allem hat man audi wohl in Luxemburg auf 
Grund der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 
Jahre erkannt, daß die im M ontanunion-Vertrag im
mer wieder zitierte wirtschaftliche „Normallage" im 
Bereich der Kohlenwirtschaft nicht existiert. Es hat 
sich gezeigt, worauf von den Fachleuten schon immer 
hingewiesen wurde, daß selbst in M angelsituationen 
ein Überfluß einzelner Kohlensorten besteht, wie um
gekehrt bei einer Dberflußlage doch einzelne Sorten 
nicht in genügendem Ausmaß geliefert werden kön
nen. Dabei ist, worauf wir schon hingewiesen haben, 
auf Grund der in der geologischen Struktur des Berg
baus bedingten Förderung der Übergang von der 
Förderung einer Sorte zur anderen nicht möglich. 
Zum anderen aber hat sich w eiter gezeigt, daß die 
allgemeine Überflußsituation fast immer sehr schnell 
in eine M angellage Umschlägen kann, ohne daß dazu 
ein längerer Gleichgewichtszustand als Normallage 
gegeben ist.
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Es war vielleicht eine der wichtigsten Tatsachen der 
letzten Zeit, daß auch ein so überzeugter Anhänger 
des freien W ettbewerbs wie der Bundeswirtschaftsmi
nister Prof. Erhard sich mit seinem energischen Pro
test gegen eine Kohlenpreiserhöhung und seiner For
derung auf Beibehaltung des gebundenen Kohlen
preises der Erkenntnis gebeugt hat, daß im Kohlen
bergbau nicht die gleichen W ettbewerbsregeln an
wendbar sind wie in der übrigen Industrie. Prof. Er
hard hat den Mut gefunden, aus dieser Erkenntnis die 
notwendige Schlußfolgerung zu ziehen. Man hat aber 
das peinliche Gefühl, daß in der Hohen Behörde aus 
diesen Erkenntnissen nicht mit der gleichen Konsequenz 
die notwendigen Schlußfolgerungen gezogen werden; 
diese können nur darin bestehen, bei dem erstmög
lichen Termin die Vertragsbestim mungen so zu än
dern, daß die wirtschaftlich unerläßliche einheitliche 
Verkaufsorganisation an der Ruhr w eiter bestehen 
bleiben kann. W enn erklärt wird, daß bis zu diesem 
Termin noch einige Zeit vergeht und daß der V er
trag inzwischen erfüllt werden muß, wozu auch poli
tische Überlegungen zwingen, so kann andererseits

darauf hingewiesen werden, daß für die Erhaltung 
des jetzigen Zustandes der § 12 des Übergangsab
kommens juristische Möglichkeiten bietet, die bis
her noch keineswegs voll ausgenutzt sind. Denn in 
diesem Paragraphen, der vor allem durch das Ein
greifen der Gewerkschaftsvertreter bei den Sdiluß- 
verhandlungen um den M ontanunion-Vertrag zustan
degekommen ist, heißt es ausdrücklich, daß Organi
sationen geschaffen werden können, auch über die 
Übergangszeit hinaus, die den Sorten- und Beschäfti
gungsausgleich und die Erhaltung der Kapazitäten 
der Bergbaubetriebe garantieren. Es wird sich in den 
nächsten M onaten zeigen, ob die inzwischen überall 
in Deutschland und auch in anderen Montanunion- 
Ländern gewonnene Erkenntnis sich durchsetzt, daß 
ohne eine zentrale Organisation an der Ruhr Stockun
gen in der Versorgung auftreten, die nicht nur die 
deutschen, sondern auch die ausländischen V erbrau
cher spüren werden, oder ob die juristischen Über
legungen den Vorrang behalten, wonach der V ertrag 
cjurchgeführt werden muß, selbst wenn die wirtschaft
liche Notwendigkeit eine andere Lösung verlangt.

Handelspolitische Entscheidungen der USA im Jahre 1955
Dr. Guenther R. Gruber, Washington

W ichtige außenhandelspolitische Entscheidungen 
in den USA sind keine einseitige Angelegen

heit der amerikanischen Regierung, sondern auch die 
Gesetzgebung hat ein gewichtiges W ort mitzusprechen. 
Da der Kongreß seine Beratungen und Beschlüsse 
jeweils in der ersten Hälfte des Jahres vornimmt, 
werden Entscheidungen auf außenhandelspolitischem 
Gebiet meistens schon in der ersten Hälfte des Jahres 
vorgenommen, so daß wir uns schon heute ein Bild 
über das Jahr 1955 machen können.

MEINUNGSBILDUNG
Nach langjährigen Vorbereitungen, vielen Studien und 
Empfehlungen — die letzte kam von der Randall- 
Commission — wurde Anfang Januar des Jahres als 
erster Gesetzesantrag in der neuen Legislaturperiode 
der sog. Trade Agreement Extension Act eingebracht, 
der neben der V erlängerung des Reciprocal Trade 
Agreement Act der amerikanischen Verwaltung Voll
machten zu reziproken Zollverhandlungen und -Sen
kungen geben sollte. W ie jedes Jah r marschierten 
auch diesmal die protektionistischen Kräfte in ver
stärkter Form vor dem Kongreß auf und versuchten, 
ihre Abgeordneten und Senatoren von den nachtei
ligen Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Produk
tions- und Beschäftigungslage in den USA zu über
zeugen. Die Protektionisten verfügen über zahlreiche 
„pressure groups“, von denen die US Tariff League 
und das sog. Strackbein Committee die beiden wir
kungsvollsten Dachorganisationen sind. Daneben 
haben sich die einzelnen Industrien, die an einer Zoll
erhöhung oder Einfuhrlimitierung interessiert sind, 
branchenweise zusammengefunden und Organisatio
nen wie das Bicycle Institute oder die Pin, -Clip &

Fasteners Association oder das W ood Screw Service 
Bureau gegründet. Es sind dies sog. „non-profit or- 
ganisations", die je  nach Größe ihrer Industrien ein 
ganzes Büro oder auch nur einen Mann zur Kon
taktpflege bei den Behörden oder beim Kongreß un
terhalten, um diese in ihrem Sinne zu beeinflussen. 
Manche Industriezweige haben auf diese W eise viel 
erreicht und haben es durchgesetzt, daß ein und das
selbe Im portprodukt in verschiedene in der am erika
nischen Gesetzgebung mögliche Untersuchungen ein
bezogen wurde, wenn auch nur mit der Absicht, im
portfreudige Leute zu entmutigen. Es mag der Er
wähnung w ert sein, daß eine Berufsstatistik für 
W ashington 502 „non-profit organisations“ mit einer 
Beschäftigtenzahl von 16 500 aufzählt. Es sind dies 
natürlich nicht alles protektionistische Gruppen, doch 
beschäftigen sich die meisten dieser 502 O rganisati
onen mit der Beeinflussung von Adm inistration und 
Kongreß. Die „pressure groups" gehören somit zu 
einem festen Bestandteil der öffentlichen M einungs
bildung in den USA.
Nun soll hier kein allzu schwarzes Bild vom Einfluß 
der Protektionisten gemalt werden. Auch die andere 
Seite hat ihre Kräfte und Gruppen, wobei für W ash
ington vor allem das unter der Leitung von Charles 
Taft, dem Bruder des verstorbenen Senators Taft, 
stehende Committee for a National Trade Policy 
steht. Taft ist Rechtsanwalt aus Cincinnati und ver
fügt bei beiden politischen Parteien über ein großes 
Prestige. Seiner ausgezeichneten und mutigen Be
weisführung bei den vielen Anlässen, bei denen sein 
Ausschuß vor einem Kongreßausschuß oder der Zoll
kommission zu W ort kam, ist es zuzuschreiben, daß 
entscheidenden Personen auch die andere Seite des
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